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WOHIN MAN GEHT...

Tagungen und Kongresse

4. Thuner Alterstagung
Liebe und Sexualitat im Alter
9. Mérz 2001, Hotel Freienhof, Thun

Information: 4. Thuner Alterstagung c/o TRANS-fair, Bierigutstrasse 1a,
3608 Thun. Telefon 033 334 04 44

Dialog Ethik

Kongress: Handeln und Entscheiden angesichts von Leid und Schmerz

15. bis 17 Marz 2001, Ztrich / Zurzach

Information: Dialog Ethik, Gloriastrasse 18, 8028 Zirich. Telefon 01 252 42 01

Forum stationare Altersarbeit Schweiz
Tagung: Spardruck im Heim: Stress oder Chance fiir Innovationen?
27. Marz 2001, Aarau

Information: Forum stationdre Altersarbeit Schweiz, Picassoplatz 4,
4052 Basel. forum@nonprocons.ch

Veranstaltungen = Kurse = Weiterbildung

Tertianum ZfP

Informationsveranstaltung: Modulare Weiterbildung Fiihren und Managen
11. Januar 2001, Zollikerberg

Information: Tertianum ZfP, Kronenhof, 8267 Berlingen. Telefon 052 762 57 57

Pflegezentrum Schaffhausen

Geriatrische Vortragsreihe: Aspekte der ambulanten Betreuung dementer
Menschen

22. Januar 2001, Schaffhausen

Information: Kantonales Pflegezentrum, J. J. Wepferstrasse 12,
8200 Schaffhausen. Telefon 052 644 92 06

Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz
Weiterbildungsseminar: Erfolgreiche Gesprachsfiihrung in Beruf und
Unternehmen

23. und 24. Januar 2001, Olten

Information: Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz,
Riggenbachstrasse 16, 4601 Olten. Telefon 062 286 01 26

HAP
Offentliche Veranstaltung: Werbung zwischen Manipulation und Information
29. Januar 2001, Zdrich

Information: Hochschule fiir Angewandte Psychologie, Minervastrasse 30,
8032 Zurich. Telefon 01 268 34 40 (14.00 bis 17.00 Uhr)

GBA
Seminar: Pflege-/Betreuungsdokumentation
30. und 31. Januar 2001, Solothurn

Information: GBA Gesellschaft fiir die Beratung von Alters- und Sozialinstitu-
tionen, Weissensteinstrasse 15, 4503 Solothurn. Telefon 032 625 95 55

Stiftung Rittihubelbad

Kurs: Mediensprache und eigene Sprache

2. bis 4. Februar 2001, Walkringen

Information: Stiftung Ruttihubelbad, 3512 Walkringen. Telefon 031 700 81 81

FHS-BB
Fachkurs: Systemaufstellungen nach Bert Hellinger
2. bis 4. Februar 2001, Basel

Information: HFS-BB, Fachhochschule fiir Soziale Arbeit beider Basel,
Thiersteinerallee 57, 4053 Basel. Telefon 061 337 27 00

SBGRL

Fachkurs: Technische Pflegeverrichtungen fir Krankenpfleger/innen FA SRK (BP)
6. bis 8. Februar und 28. bis 29. Marz 2001 (Prifung am 30. April), Luzern

Information: SBGRL Geschéftsstelle, Obergrundstrasse 44, 6003 Luzern.
Telefon 041 240 78 22

Verein Wartensee
Kurs: Grafik — Typografie — Kreativ-Training
11. und 12. Februar 2001

Information: Verein Wartensee, Auwiesenstrasse 49¢, 9030 Abtwil.
Telefon 071 311 86 10

vci
Zeitgemasse Unterhaltsreinigung im Heim
13. Februar 2001, APH Schonthal, Fillinsdorf BL

Information: vci Weiterbildung Bereich Wirtschaft, Abendweg 1, Postfach,
6000 Luzern 6. Telefon 041 419 01 61

ZEF
Kurs: Sexueller Missbrauch und Systemische Beratung
16. bis 18. Februar 2001, Burgdorf

Information: Zentrum fur entwicklungstherapeutische Fortbildung,
Daniel Jucker-Keller, Zielstrasse 72, 8400 Winterthur. Telefon 052 212 19 00

SBK Bildungszentrum
Grundmodul: Pflegeverstandnis, Pflegetheorien
21. bis 23. Februar und 28. Marz 2001, Zrich

Information: SBK Bildungszentrum, Dienerstrasse 59, 8004 Ziirich.
Telefon 01 297 90 70

SGGT

Seminar fur seelische Gesundheit — Forderlicher Umgang mit
Stress-Belastungen und personliche Weiterentwicklung

24. Februar bis 2. Marz 2001, Bildungsstatte Maria Rosenberg bei
Kaiserslautern, Deutschland

Information: Thomas Spielmann, Kreuzweg 11, 5234 Villigen.
Telefon 056 284 53 37

vci
Kurs: Kérperbezogene Pflegeprobleme erkennen, benennen und behandeln
26. und 27. Februar 2001, Alterszentrum Gibeleich, Opfikon-Glattbrugg ZH

Information: vci Weiterbildung Bereich Alter, Abendweg 1, Postfach,
6000 Luzern 6. Telefon 041 419 01 87

EB Wolfbach
Einflhrungskurs: Multimedia
17./18./24./25. Marz 2001, Zurich

Information: EB Wolfbach, Kantonsschulstrasse 3, Postfach, 8025 Zdirich.
Telefon 01 267 80 40

IAP
Gruppendynamik-Workshop: In Gruppen arbeiten — Gruppen leiten
26. bis 30. Marz 2001, Zirich

Information: Institut fiir Angewandte Psychologie (IAP) Ziirich,
Merkurstrasse 43, 8032 Ziirich. Telefon 01 268 33 70

Pro Senectute

Kurs: Mitarbeit der alteren Menschen — Méglichkeiten, Grenzen und
Umgang mit den Grenzen

29. Marz 2001, Olten

Information: Pro Senectute Schweiz, Lavaterstrasse 60, Postfach,
8027 Zirich. Telefon 01 283 89 89

Anmerkung der Redaktion: Uber den Veranstaltungskalender wird keine
Korrespondenz gefihrt.
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Sozial- und Sonderpadagogik

Weiterbildungsangebote
Sozialpadagogik HFS 2001

Nachdiplomkurse 2001

NDK Praxisausbildung
20 Kurstage, Juni 2001 bis Mai 2002
Anmeldeschluss: 28. Februar 2001

NDK Sozialpadagogische Familienbeg|eitung
20 Kurstage, nachster Kursbeginn Oktober 2001
Die Kursausschreibung erscheint im Februar 2001

NDK Systemische Sozialpadagogik
15-tagiger Kurs, nachster Kursbeginn Oktober 2001
Die Kursausschreibung erscheint im Februar 2001

Fachseminare bis Sommer 2001

FS «Marte Meo»
Entwicklungsprogramm mit Video-Interaktionsanalyse
Leitung: Maria Aarts, MarteMeo Intern. Network, Holland
Beginn: Mai 2001 (6 Tage), Anmeldeschluss: 28.02.2001.

FS «...wenn der Kopf nicht mehr weiter weiss»
Der Weg tiber Kérper und Stimme dem Stress entgegen-
zuwirken
Leitung: Herbert Fischer, Theaterpadagoge, Miinchen
Dauer 19.- 22.05.2001, Anmeldeschluss: 28.02.2001.

FS «Wozu erziehen?»
Integration des systemischen Ansatzes in den padagogi-
schen Alltag
Leitung: Dr. Wilhelm Rotthaus, Kinder- und Jugendpsychiater
Dauer 19./20.06.2001, Anmeldeschluss: 28. 02.2001..

FS «Ich kann was - ich bin wer!»
Verschiedene Fachseminare zum Thema «Einsatz von Spiel,
Handwerk, Musik und Bewegung in der taglichen Arbeit mit

Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung»
(nahere Angaben in den einzelnen Detailausschreibungen)

Prospekte und weitere AuskUnfte:
BFF BERN, Abteilung Sozial-
und Sonderpadagogik,
Kapellenstr. 6, 3001 Bern
Telefon 031 384 33 72 vormittags,
Herr Peter Saurer 031 384 33 83
e-mail: ssp.bff@bern.ch

Internet: www.bffbern.ch J

INSTITUT PEQM

Personlichkeitsentwicklung, Erwachsenenbildung,
Qualitdtsmanagement, Moduljahrschule

Moduljahre
Weiterbildung im Sozialbereich
Zofingen (AG) und Scharans (GR)

Bildungsprogramm 2001

Betreuung/Begleitung (Basis)
(Beginn in Zofingen am 15.1.01, in Scharans am 28.8.01)

Betreuung/Forderung (Aufbau)
(Beginn in Zofingen am 22.10.01, in Scharans am 3.9.01)

Flihren und Leiten
(Beginn in Zofingen am 8.1.01, in Scharans 5.11 .01)

Praxisbildung (Ausbildner)
(Beginn in Zofingen am 5.3.01, in Scharans am 29.4.01)

Weitere Auskiinfte/Unterlagen erhalten Sie bei:
Institut PEQM, Untere Grabenstrasse 33, 4800 Zofingen
Tel. 062 752 72 02 Fax 062 752 72 03

Am 15. Mai 2001 beginnt in Balzers ein berufsbegleitendes
Seminar fiir Altersarbeit

im Stufensystem (3 Jahre, einzelne Jahre belegbar).
Informationsveranstaltungen: Haus Gutenberg, FL-9496 Balzers
Dienstag, 9.01.2001, 18.30 - 20.00 h
Dienstag, 13.02.2001, 18.30 - 20.00 h
Verlangen Sie bitte unsere ausfiihrliche Kursdokumentation:
Alfred Adler Institut

Dubsstr. 45, 8003 Ziirich, Tel. 01/463 41 10 - Fax 01/463 41 12
aai@alfredadler.ch - www.alfredadler.ch

mb=schudiane

e Individuelle Schulungen von Pflegethemen in
Ihrer Institution

e Unterstlitzung bei Neuorganisation oder
e Umstrukturierung des Pflegebereiches
e Projektberatungen und Durchfiihrung

Informationen:

Martin & Beatrice Bindschadler
Hauptstrasse 24 B, 5070 Frick

Tel. 062/871 03 66, Fax 062/871 60 95
Internet: www.mbschulung.ch




Jahresprogramm 2001
Weiterbildung

Fachhochschule Aargau
Gesundheit und Soziale Arbeit

Direktionsbereich Soziale Arbeit

[Fln[<]

NPO-Management in Sozialen Organisationen

Nachdiplomstudium
NDS NPO-Management in Sozialen Organisationen

Beginn: November 2001
Dauer: 77 Studientage, 616 Lektionen berufsbegleitend
Kosten: Fr. 11'500.-

Anmeldeschluss: 15. September 2001

Das Nachdiplomstudium besteht aus den folgenden Teilmodulen, deren
Besuch in dieser Reihenfolge empfohlen wird:

o NDK Fiihren in Sozialen Organisationen

¢ NDK Interdisziplindre/Interinstitutionelle Zusammenarbeit

¢  NDK Betriebswirtschaft und Marketing im Sozialbereich

Nachdiplomkurse
NDK Fiihren in Sozialen Organisationen

Beginn: ~ November 2001
Dauer: 38 Studientage, 304 Lektionen berufsbegleitend
Kosten: Fr. 5'700.-

Anmeldeschluss: 15. September 2001
NDK Interdisziplindre/Interinstitutionelle Zusammenarbeit

Beginn:  Februar 2002
Dauer: 18 Studientage, 144 Lektionen berufsbegleitend
Kosten: Fr. 2700.-

Anmeldeschluss: 20. November 2001
NDK Betriebswirtschaft und Marketing im Sozialbereich

Beginn:  September 2001
Dauer: 21 Studientage, 168 Lektionen berufsbegleitend
Kosten:  Fr. 3'100.-

Anmeldeschluss: 20. April 2001
NDK Ausbildnerin/Ausbildner in der Praxis

Beginn:  August 2001
Dauer: 24 Studientage, 192 Lektionen berufsbegleitend
Kosten: Fr. 2'900.-

Anmeldeschluss: 20. Mai 2001
NDK Leiten von Teams

Beginn:  August 2001
Dauer: 24 Studientage, 192 Lektionen berufsbegleitend
Kosten: Fr. 3'100.-

Anmeldeschluss: 20. Mai 2001

Behinderung und Lebensbewdltigung

Nachdiplomstudium fiir sozialpddagogische Interventionsstrategien
und -methoden zur Alltagsbewaltigung im Behindertenbereich

Beginn:  21. Mérz 2001

Dauer: 76 Studientage, 608 Lektionen

Kosten: ~ Fr. 10'800.-

Anmeldeschluss: 30. Januar 2001

Innerhalb des NDS 'Behinderung und Lebensbewaéltigung' kann eine der
drei Vertiefungsrichtungen gewahlt werden:

+ Geistige Behinderungen

¢  Hor- und Sprachbehinderungen

¢  Korperbehinderungen

Die Ubergreifenden und funktionsspezifischen Themenschwerpunkte
werden in gemeinsamen Lehrveranstaltungen vermittelt.

Sucht und Gesundheitsféorderung

Nachdiplomstudium

NDS Sucht

Nachdiplomstudium zur Spezialisierung fir Suchtfragen in Einsatzfel-
dern der Sozialen Arbeit und der Gesundheitsdienste

Beginn: 24 April 2001

Dauer: 76 Studientage, 608 Lektionen berufsbegleitend
Kosten: Fr. 11'800.- bzw. Fr. 12'200.-

Anmeldeschluss: 12. Februar 2001

Das NDS 'Sucht' kann aus folgenden Teilmodulen zusammengesetzt
werden:
¢ NDK Spezialisierung in Suchtfragen
und
¢ NDK Gesundheitsforderung
oder
¢ NDK Methoden und Konzepte der psychosozialen Beratung
(in Vorbereitung)
oder
¢ NDK Fiihren in Sozialen Organisationen
(siehe NPO-Management in Sozialen Organisationen)

Nachdiplomkurse
NDK Spezialisierung in Suchtfragen

Beginn:  24. April 2001
Dauer: 38 Studientage, 304 Lektionen
Kosten: Fr. 6100.-

Anmeldeschluss: 12. Februar 2001

NDK Gesundheitsforderung

Beginn:  26. August 2002

Dauer: 38 Studientage, 304 Lektionen
Kosten: Fr. 6'100.-

Anmeldeschluss: 10. Juni 2002

In Vorbereitung
NDK Methoden und Konzepte der psychosozialen Beratung

Beginn: Herbst 2002
Dauer: 38 Studientage, 304 Lektionen
Kosten: ca. Fr. 6'100.-

Anmeldeschluss: Juni 2002

Fachseminare
Die FH Aargau, DB Soziale Arbeit bietet regelmassig vom BAG unter-
stlitzte Fachseminare zur Weiterbildung im Suchtbereich an.

Zusatzlich werden einzelne Seminare des NDK 'Spezialisierung in
Suchtfragen' fir weitere Interessentinnen und Interessenten geéffnet.

Seit 1998 ist die FH Aargau, DB Soziale Arbeit, im Auftrag des Bun-
desamtes fiir Gesundheit verantwortlich fiir die Tragerschaft der
Weiterbildungen im Suchtbereich fiir Fachpersonen der Sozialen
Arbeit auf Tertiarstufe.

Fachseminare, Workshops und Tagungen

Zu aktuellen Themen der Sozialen Arbeit fiihrt die FH Aargau, DB Sozia-
le Arbeit, zusatzlich Fachseminare, Workshops und Tagungen durch.

Spezifische Ausschreibungen werden in den in den Fachzeitschriften
und im Internet veréffentlicht.

Fur Planung, Gestaltung, Organisation und Administration der Nachdiplomstudien, Nachdiplomkurse und Fachseminare ist die FH Aargau, DB Soziale
Arbeit, Abteilung Weiterbildung/Dienstleistungen verantwortlich. Sie berat Interessierte gerne bei Ihren Weiterbildungsfragen.

Die angegebenen Lektionenzahlen beziehen sich auf dozentengebundene Unterrichtseinheiten. Nicht enthalten ist der Aufwand fiir Selbststudium,

Theorie-Praxis-Transfer und Abschluss- bzw. Diplomarbeiten.

Die Nachdiplomstudien schliessen mit einem Nachdiplom der FH Aargau, DB Soziale Arbeit, ab. Die Nachdiplomkurse schliessen mit einem Zertifikat

der FH Aargau, DB Soziale Arbeit, ab.

Detaillierte Unterlagen sowie Anmeldeformulare kénnen bezogen werden beim Sekretariat der FH Aargau, DB Soziale Arbeit, Abteilung Weiterbil-

dung/Dienstleistungen, Stahlrain 2, Postfach, 5201 Brugg.
Tel. 056 462 88 00, Fax 056 462 88 55 , email: sa-weiterbildung@ag.ch

Weitere Informationen im Internet: www.fh-aargau.ch / www-sozialinfo.ch / www.infoset.ch




DIE ALTERNATIVE

EROFFNUNG KINDERHAUS TIPI,
FUR KINDER
DROGENABHANGIGER ELTERN

Am 2. November 2000 fand die offizielle Er6ffnung des

Kinderhauses TIPI in Birmensdorf ZH statt. Im TIPI werden Kinder von drogenabhén-
gigen Eltern betreut. Der Verein fiir umfassende Suchttherapie, DIE ALTERNATIVE,
konnte mit Unterstiitzung einer privaten Stiftung, mit Beitrdgen des Kantons und mit

grossen Spenden der Bevolkerung die Kosten von etwa 1,5 Millionen Franken fiir den

Neubau finanzieren.

Nach zehnjéhrigem Hin und
Her konnte im letzten Herbst
endlich mit dem Neubau des
Kinderhauses TIPI begonnen
werden, dessen Tdren nun far
Kinder drogenabhangiger El-
tern gedffnet werden. Dank
dem Neubau koénnen im TIPI
12-14 Kinder betreut werden.
In der Schweiz rechnet man
mit etwa 4000 betroffenen
Kindern.

Eine Betreuung im TIPI
heisst fiir Kinder dro-
genabhédngiger Eltern:

e Keinen Szenealltag mehr
miterleben, der von
Gewalt, lllegalitdt, Prostitu-
tion, Krankheit, Obdach-
losigkeit u.a. gepragt ist.

e Kein «Herumreichen»
mehr zwischen Verwand-
ten, Freunden oder gar
fremden Menschen.

e Kein Wechselbad der
Geflihle mehr zwischen
Zuneigung und Ableh-
nung.

* Keine «Ruhigstellung»
mehr durch Beruhigungs-
mittel.

Die Kinder leben im TIPI,
wahrend ihre Eltern eine The-
rapie machen. Wahrend die-
ser Zeit wird versucht, eine
tragfdhige Beziehung zwi-
schen Eltern und Kind aufzu-
bauen, damit eine gemeinsa-
me Zukunft moglich wird.

Oft wiederholt sich beim
Kinderschicksal dasjenige der
Eltern. Die betroffenen Eltern
werden damit herausgefor-
dert, eigene Erwartungen und
Bedurfnisse abzugrenzen, wie-
derum  zurlickzustellen und

MW Fachzeitschrift Heim  12/2000

diejenigen ihrer Kinder wahr-
zunehmen. Die Entwicklung
der Eltern und der Kinder
zeigt aber, dass trotz dieser
Belastungen, die Interventio-
nen erfolgreich sind.

Das vernetzte Angebot fur
zwei Generationen, das der
Verein DIE ALTERNATIVE an-
bieten kann, ist mit dem Kin-
derhaus TIPI einzigartig in der
Schweiz.

K A

«Mit einer Kindheit voller Lie-
be aber kann man ein halbes
Leben hindurch fur die kalte
Weit haushalten.»

Jean Paul

Super, wenn du dieses Gliick
hattest.

Halo, ich bin Marc, ich bin 8
Jahre alt, tdnk mal du wérsch
mich:

ich ken mich mit Drogen
aus, weis was Heroin ist. Mei-
ne Mutter sezt sich oft einen
Schus. Jetzt gets meiner Mut-
ter bsonders schlecht. Mach
ich halt ich den Haushald, ko-
che Kaffee, und Packlisuppe.
Gestern hab ich Schpigelei ge-
macht, sie wollte nichts.

In der Schweiz leben etwa
4000 Kinder drogenabhdngi-
ger Eltern, in Deutschland
rechnet man mit 30000 und
in den USA mit 10 Millionen.
Nur wenige erhalten Hilfe in
irgend einer Form.

Hoffentlich ist meine Mutter
nicht bos, weil ich heute Frau
Pehler von nebenan geholt
habe. Aber es geet ihr mega
miis. Si ligt nur noch auf dem

Bett und spricht Uberhaupt
nicht mer.

Kinder drogenabhangiger
Eltern leben in einer grossen
Isolation. Kontakte zu Gleich-
altrigen gibt es fast nicht. Im
Kleinkindalter werden Spiel-
platz und Nachbarschaftskon-
takte vermieden, denn sie ha-
ben ein dngstlich gehltetes
Geheimnis, das ein Familien-
geheimnis bleiben muss. Jedes
Kind kampft fur sich allein,
Die Moglichkeit sich gegensei-
tig zu trosten gibt es nicht,
weil es das Problem nicht ge-
ben darf. Fir die Kinder be-
deutet das oft: «Da ich nicht
weiss, wie es zu Hause gerade
aussieht, kann ich niemanden
aus meiner Klasse mit nach
Hause nehmen.»

Nun sint sie gekomen und ha-
ben si weggebracht und ich?

In der Regel sind suchtmit-
telabhéngige Eltern sehr jung.
Die Einsamkeit, die sie erle-
ben, schirt oft den unbewuss-
ten Wunsch, eine Familie zu
griinden, in der sie die Gebor-
genheit und Zuwendung fin-
den, welche sie haufig selbst
nie erfahren haben.

Auch mich bringen si weg. Ich
far in einem roten Auto. Wo-
hin gets wohl. Mir gets nicht
quit..

Vielen Eltern gelingt es, die
Grundbedurfnisse ihrer Kinder
(Essen, Trinken usw.) zu be-
friedigen, sie haben aber kei-
ne weiteren Krafte mehr, um
auf ihre Kinder einzugehen.
Oft sind die Eltern, infolge ih-
rer desolaten Situation, un-
fahig, die elementarsten Be-
durfnisse ihrer Kinder wahrzu-

nehmen. Diese Kinder ent-
wickeln Uberlebensstrategien
oder sie kommen in einen le-
bensbedrohlichen Zustand.

Nun bin ich im TIPI. Die spinen
doch, die vissen nicht mal wie
ein Tipi aussiht.

Das Kinderhaus TIPI ist ein
24 Stunden-Betrieb und kann
auch Notfallplatzierungen auf-
nehmen. Fruhe Hilfestellung
verklrzt das Leid der Kinder
und der Eltern.

Eine andre Frau erklart mir,
das ich fiir eine Weile hir lebe,
bis es meiner Muter wider
besser get. Entlich sagt mir
mal jemant, wo si is und das
sie mich bald besuchen komt.
Si- mag mich also doch noch.

Kinder drogenabhangiger
Eltern erleben mit ihren Eltern
ein Wechselbad der Gefhle.
Je nach korperlichem Befin-
den verhalten sich diese ihren
Kindern gegentiber abwechs-
lungsweise in liebevoller Zu-
neigung oder in gereizter Ab-
lehnung. Die Kinder lernen
ihren eigenen Wahrnehmun-
gen nicht mehr zu trauen. Sie
sind mit ihren Geflhlen und
Angsten allein. Sie sind zu-
tiefst verunsichert.

Sonst ist es nicht schlecht hir,
es gibt auch Schpagedi, die
andrn Kinder sind ein bischen
blot.

Es ist wichtig, die Kinder in
ihrem Leid ernst zu nehmen
und ihre Interessen zu vertre-
ten. Sie brauchen eine intensi-
ve Begleitung und Betreuung.
Ebenso brauchen die Eltern
Hilfe und Unterstlitzung, da-
mit sie in Zukunft den Bedirf-
nissen ihrer Kinder gerecht
werden koénnen.

Weitere Informationen:

Elisabeth Frei, Bereichsleitung Kinder,
Kinderhaus TIPI,

8903 Birmensdorf,

Tel. 01/777 60 90

Peter Burkhard,

Gesamtleitung DIE ALTERNATIVE,
8913 Ottenbach,

Tel. 01/763 40 80 |




DIPLOMIERUNG

CHANCE UND FASZINATION
DES ALTERS AM TERTIANUM ZFP

Am 2. November 2000 haben am Tertianum ZfP in Berlin-  meinderatin, Frauenfeld; Mar-
tin Meier, Heimleiter, Refor-
miertes Altersheim Studacker,
Zurich; Irene Sprenger, Fach-
person fiir sozialpadagogische
Intervention in der Altersarbeit
bei der Pro Senectute, St. Gal-
len; Gertrud Studer, Sozial-

arbeiterin, Stadtarztlicher

gen (Thurgau/Schweiz) zum ersten Mal 13 Teilnehmerinnen das berufsbegleitende «In-
ternationale Seminar fiir praktische Gerontologie» abgeschlossen. Die Anspannung der
Teilnehmerinnen ldste sich teilweise in Freudentréanen auf, nachdem der Geschaftsfiih-
rer des Tertianum ZfP, Bruno Umiker und der verantwortliche Seminarleiter Dr. phil.
Markus Leser die Diplom-Urkunden iiberreichen durften.

Drei Jahre haben sich die nun
frisch diplomierten Gerontolo-
gen des Tertianum ZfP in 12
Lehrgangssequenzen von ins-
gesamt 36 Seminartagen mit
der zunehmenden Komple-
xitat und Faszination des Al-
ters beschaftigt. Um das Di-
plom zu erhalten mussten die
Teilnehmerinnen eine Projekt-
arbeit nach der Methode des
Projektmanagements  schrei-
ben und vor der Seminargrup-
pe prasentieren.

In drei Feldstudien in
Deutschland, Osterreich und
in der Schweiz hat man sich
Anregungen und Inputs aus
Forschung und Praxis fur die
eigene Arbeit und im Seminar
geholt. Nach Aussage vieler
Teilnehmerlnnen waren die
grenziiberschreitenden  Stu-
dienreisen der Hohepunkt des
Seminars. Konnte man hier
doch vor Ort hautnah im Ge-
sprach und in Vortrdgen mit
Fachleuten in den deutsch-
sprachigen Landern innovative
Projekte der europdischen Al-
tersarbeit studieren. Naturlich
sind auch die geselligen und
kulturellen Aspekte bei den
Studienreisen nicht zu kurz
gekommen.

Seit dem Jahr 2000 bietet
das TERTIANUM ZfP in Berlin-
gen TG und Konolfingen BE
eine zweijahrige Weiterbil-
dung in praktischer Geronto-
logie an. Das Seminar ist vom
Bundesamt flir Sozialversiche-
rung in Bern anerkannt. Die-
ses Seminar richtet sich an
Frauen und Manner mit einer
abgeschlossenen Berufsausbil-
dung, welche sich gerontolo-
gische Kompetenzen aneig-
nen mochten.

Die gesamte Weiterbildung
dauert 28 Tage, welche auf 10
Sequenzen aufgeteilt sind und

innert 2 Jahren absolviert wer-  halbjahrlich: Frihjahr in Berlin-  Dienst, Zdrich; Markus Vogt-
den. Inhaltlich werden die we-  gen TG, Herbst in Konolfingen  lin, Geschaftsfuhrer,
sentlichsten Bereiche der Ge-  BE. und Pflegeheim zur Obesun-
rontologie und angrenzender ne, Arlesheim; Alice Vollmer,
Disziplinen von in- und aus- Stationsleiterin,
landischen Referentinnen und Pflegeheim Sunnerain, Basel;
Referenten behandelt und dis- Theres Wenk, Stv.
kutiert. Zudem koénnen in Pflege und Betreuung, Wohn-
Feldstudien in der Schweiz, heim Reesch, Schaan; Margrit
Osterreich und Deutschland Zlger, Leiterin Wohngruppe,
wertvolle  Anregungen aus Zentrum Tiergarten, Zurich.
Praxis und Forschung gewon-
nen werden. Die Weiterbil-
dung wird mit einer Vertie-
fungsarbeit  abgeschlossen,
zudem sorgen Intervisions-
gruppen fir einen regelmassi-  David Buck, Vorstandsmitglied
gen fachlichen Austausch mit  des Schweizerischen Senio-
anderen Seminarteilnehmerin-  ren- und Rentnerverbandes,
nen und Seminarteilnehmern.  Weesen; Renate Kaiser, Leite-
Das Seminar fuhrt zum Ab-  rin Pflege und Betreuung,
schluss «Gerontologe, Diplom  Wohnheim Reesch, Schaan;
Tertianum ZfP» und beginnt  Marianne Kramer-Flury, Ge-

Absolventen des Inter-
nationalen Seminars
fiir praktische
Gerontologie:

Josef Bieri, Heimleiter, Alters-
heim Tannenrauch, Zdrich;
Marianne Bieri, Heimleiterin,
Altersheim Tannenrauch,
Zirich; Marlies Blickenstorfer,
freiberuflich tatig in der Al-
tersbetreuung,  Winterthur;

Weitere Ausklnfte erhalten
Sie beim TERTIANUM ZfP,
Das Zentrum fur Personlich-
keitsentwicklung und Gene-
rationenfragen, Kronenhof,
8267 Berlingen TG,

Telefon 052 762 57 57,
Fax052 762 57 70,

E-Mail: zfp@tertianum.ch,
Internet:
http://zfp.tertianum.ch.

Alters-

Alters- und

Leiterin

EDI-Mitteilung

Krankenversicherung: «Runder Tisch» zum Thema
«Bedirfnisklausel» im ambulanten Bereich

Das Parlament hat im Friihjahr 2000 die Bed(irfnisklausel als «Notbremse» in die erste KVG-Teil-
revision aufgenommen. In der anschliessenden Vernehmlassung stiess der Umsetzungsvorschlag
des Bundesrates mehrheitlich auf Ablehnung. Deshalb haben sich heute auf Einladung von Bun-
desrétin Ruth Dreifuss zum ersten Mal Vertreter/innen der medizinischen Fakultiten, Kantone,
Spitéler, Leistungserbringenden und Krankenversicherer zu einem «Runden Tisch» zum Thema
«Bedrfnisklausel» zusammengefunden.

Wie angekundigt, hat Bundesratin Ruth Dreifuss die wichtigsten Partner/innen im Gesundheits-
wesen zu diesem Forum eingeladen. Hauptziel der Gesprache am «Runden Tisch» war es, mog-
liche Kriterien flr eine Zulassungsbeschrankung von Leistungserbringenden auszuarbeiten und
die Auswirkungen einer solchen Massnahme zu diskutieren. Artikel 55a KVG rdumt Bund und
Kantonen die Moglichkeit ein, bei Bedarf als ausserordentliche und zeitlich befristete Massnahme
bestimmte Kategorien von Leistungserbringenden von der Kassenpraxis auszuschliessen.

Unter der Leitung von Bundesratin Ruth Dreifuss waren sich die Teilnehmenden am «Runden
Tisch» einig, dass auch die kurzfristige Massnahme nach Artikel 55a KVG in einen Gesamt-
zusammenhang zu stellen ist und mittel- und langerfristig durch Instrumente abgelést werden
muss, die im Rahmen der 2. KVG-Teilrevision bereitzustellen sind. Um diesen Zusammenhang mit
der parlamentarischen Diskussion sicherzustellen, hat sich das EDI bereit erklart, die Federfiihrung
zu Ubernehmen, um die Diskussionen am «Runden Tisch» mit den heute getroffenen Partnern
weiterzufihren.
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EHRUNG EINES
ZURCHER PADAGOGEN

«ZURCHER HEILPADAGOGIK»

Die Universitat Freiburg i. Ue. verleiht dem fritheren Lei-

ter des Heilpadagogischen Seminars Ziirich Fritz Schneeberger den Titel eines Ehren-

doktors.

Der Geehrte hat viele Fachleu-
te im Schul- und Erziehungs-
wesen des Kantons Zirich
und anderer Kantone gepragt.
Am Dies Academicus der Uni-
verstitat Freiburg wurden sei-
ne Verdienste mit den folgen-
den Worten zusammenge-
fasst: «Fritz Schneeberger hat
herausragende Leistungen fur
die Heilpadagogik erbracht.
Seine Schriften setzen sich in
eigenstandiger Weise mit zen-
tralen Grundfragen der Erzie-
hung benachteiligter Kinder
und Jugendlicher auseinander.
Er hat hervorragende Fahig-
keiten, Theorie mit Praxis zu
verbinden. Er hat immer prag-
matisch und effizient zum
Wohle von schwachen und
behinderten Menschen ge-
handelt und sich nie ins Ideo-
logische und Dogmatische
verloren. Seinen Studierenden
hat er nicht nur wissenschaft-
liches und heilpddagogisches
Know-how, sondern auch
Achtung der Sebstbestim-
mung jedes Mitmenschen ver-
mittelt. Fritz Schneeberger un-
terscheidet in seinem Fach rnit
bewundernswerter Sicherheit
Bewadhrtes von kurzatmigen
Modeerscheinungen.»

Leiter des Heilpadagogi-
schen Seminars Ziirich

Der heute 81-jahrige Fritz
Schneeberger wurde am 7.
Oktober 1919 in Solothurn
geboren und ist in der berni-
schen Gemeinde Ochlenberg
heimatberechtigt. ~ Sein  Le-
bens- und Wirkungsbereich
liegt aber seit 70 Jahren im
Kanton Zirich. Viele erinnern
sich an ihn als Leiter des Heil-
padagogischen Seminars
Zlrich, meist abgekirzt HPS
genannt. Seit 1949 war er
Mitarbeiter und von 1961 bis
1984 nach Heinrich Hansel-
mann und Paul Moor der drit-
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te Rektor des HPS. Erfolgreich
plante und vollzog er den
Wechsel von der privaten zur
staatlichen  Tragerschaft in
Form eines interkantonalen
Konkordats. Damit hatte er
weitsichtig den Grundstein far
die jetzige Entwicklung des
HPS zur Interkantonalen Heil-
padagogischen  Hochschule
mit Sitz in Zurich gelegt. Sehr
viele noch heute tatige Heil-
padagoginnen und  Heil-
padagogen haben ein von
Schneeberger unterschriebe-
nes Diplom. Sie erinnern sich
durchwegs mit Hochachtung
und Warme an die Ausbil-
dungszeit bei «Schnee», wie
er allgemein genannt wurde.

Mitgestalter des
Ziuircher Schulwesens

Schneeberger hat im Schulwe-
sen seines Wohnorts Win-
terthur Spuren hinterlassen. Er
war hier massgeblich am Auf-
und Ausbau der heilpadagogi-
schen Forderklassen beteiligt.
Er war einerseits treibende
Kraft bei der Ausarbeitung
des Konzepts, fuhrte anderer-
seits selbst einige Jahre eine
Forderklasse. In dieser Funk-
tion konnte er wichtige prak-
tische Erfahrungen fur seine
anschliessende Tatigkeit in der
Ausbildung am HPS sammeln.

Er war auch massgeblich
am Aufbau des Schulpsycho-
logischen  Beratungsdienstes
in der Stadt Zurich beteiligt.
Ab 1954 hatte er wahrend
Jahren neben seiner Ausbil-
dungstatigkeit am HPS die
wissenschaftliche Leitung die-
ses neu eingefuihrten Dienstes
inne. Er tUbernahm selbst die
Ausbildung der Schulpsycho-
logen, begleitete sie regelmés-
sig in die Praxis und zeigte ih-
nen am konkreten Beispiel
vor, wie sich Beratung ab-
spielt.

Mitwirkung
in Fachverbanden

Waéhrend vieler Jahre war
Schneeberger  Vorstandsmit-
glied und Kursleiter im
Schweizerischen Hilfsverband
fir Schwererziehbare, einem
Fachverband von Pro Infirmis.
In seinen Kontakten zu Pro In-
firmis gab er entscheidende
Anstésse fir Neuentwicklun-
gen: fur die Schaffung einer
Schweizerischen Kommission
fur Taubblinde und die Grin-
dung von zwei Taubblinden-
heimen sowie fiir die Schaf-
fung einer Ausbildung von
Frihberaterinnen flr geistig-
behinderte Kinder. Seit 1970
war er Mitglied des Stiftungs-
rates und der Stiftungskom-
mission von Pro Juventute. Ab
1978 hatte er das Prasidium
der Gemeinnutzigen Gesell-
schaft des Kantons Zirich
inne.

Wissenschaftliche
Schriften

Scheebergers  Ehrendoktorat
der Universitat Freiburg be-
deutet selbstverstandlich auch
eine Wrdigung seiner wissen-
schaftlichen Leistungen. Mit
seinen  Schriften st  Fritz
Schneeberger der letzte Ver-
treter einer Tradition, welche

Fritz Schneeberger hat herausra-
gende Leistungen fiir die Heil-
padagogik gebracht.

als «Zurcher Heilpadagogik» in
die Geschichte des Fachs ein-
gegangen ist. Seine Vorganger
in dieser fur alle deutschspra-
chigen Lander bedeutungsvol-
len Tradition waren Heinrich
Hanselmann und Paul Moor.
Seine Schriften konzentrieren
sich auf vier grosse Themen-
kreise:  Schwererziehbarkeit;
Lernbehinderung und geistige
Behinderung;  Friherfassung
entwicklungsauffalliger ~ Kin-
der; Erziehungsprobleme, die
im Normalbereich auftreten,
aber in «Schwererziehbarkeit»
minden kénnen.

Es hat lange gedauert, bis
Fritz Schneeberger die ihm ge-
buhrende Ehrung zugekom-
men ist. Die Ironie des Schick-
sals will es, dass er sie in Frei-
burg und nicht in Zdrich erhal-
ten hat. Er selbst wird dies mit
seinem verschmitzten Humor
zu deuten wissen. |

Pflegepersonal.

sprechen deutsch)

Stagiaire International

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt fir Auslander-
fragen (BFA) in Bern vermitteln wir qualifiziertes

Ab Januar 2001 vermitteln wir weitere Stagiaires aus
westlichen Landern an unsere Heimmitglieder.

Diplomierte Krankenschwestern
(Stagiaire fir 18 Monate, alle unsere Kandidatinnen

Verlangen Sie die detaillierten Unterlagen bei
Frau Daria Portmann unter stellen@heimverband.ch

Heimverband Schweiz




MITTEILUNGEN DER AHV/IV

Ab dem 1. Januar 2001 in zwei Etappen:

REVIDIERTE FREIWILLIGE AHV/IV FUR
AUSLANDSCHWEIZER/-INNEN

Die vom Parlament beschlossenen Anderungen des

AHV/IV-Gesetzes, die die freiwillige Versicherung fiir Auslandschweizerlnnen betreffen,

treten in zwei Etappen in Kraft. Grundsatzlich sind die neuen Bestimmungen ab dem

1. Januar 2001 anzuwenden. Eine Ausnahme besteht fiir die Beitrittsbestimmungen; sie

treten auf den 1. April 2001 in Kraft. Die wesentlichen Punkte der Revision: Der Kreis

der Versicherungsberechtigten wird eingeschrankt und der Beitragssatz der freiwillig

Versicherten erhoht. Die Folge: Das Defizit der freiwilligen Versicherung nimmt ab, was

dem Auftrag des Parlaments entspricht; es werden langfristig Einsparungen von vor-

aussichtlich 117 Mio. Franken jahrlich erzielt.

Defizitdr und strukturell
veraltet

Seit ihrer Schaffung im Jahr
1948 leidet die freiwillige Ver-
sicherung unter einem chroni-
schen Defizit. Die Einnahmen
aus den Beitragen stehen in
einem Missverhdltnis zu den
Leistungen: So bezahlen 50
Prozent der freiwillig Versi-
cherten lediglich den Mindest-
beitrag (gegenwartig 378
Franken pro Jahr), wahrend es
in der obligatorischen Versi-
cherung nur gerade 7 Prozent
sind. Die zur Finanzierung feh-
lenden funf Achtel werden
von den Beitragszahlenden
der obligatorischen Versiche-
rung in der Schweiz und von
der offentlichen Hand ge-
deckt. Dadurch werden die
obligatorisch Versicherten fi-
nanziell belastet und die frei-
willig Versicherten privilegiert.
Zudem bietet die freiwillige
Versicherung nicht mehr die
einzige Moglichkeit fur Aus-
landschweizer/-innen, sich ge-
gen die Risiken Alter, Tod und
Invaliditat zu versichern. Nur
noch 16 Prozent der im Ausland
immatrikulierten Schweizer/-in-
nen treten ihr bei. Angesichts
der Entwicklung der auslandi-
schen Systeme der Sozialen
Sicherheit und der inzwischen
abgeschlossenen  Abkommen
Uber die Soziale Sicherheit hat
die freiwillige Versicherung an
Bedeutung verloren.

Notwendiger Schutz
und erhohtes
Beitragsvolumen

Nach Verabschiedung durch
das Parlament hat der Bun-
desrat nun die revidierte frei-
willige AHV/IV flr Ausland-
schweizer/-innen etappenwei-
se in Kraft gesetzt. Grundsatz-
lich sind die neuen Bestim-
mungen ab dem 1. Januar
2001 anzuwenden. Eine Aus-
nahme besteht fur die Bei-
trittsbestimmungen, die auf
den 1. April 2001 Gultigkeit
erlangen. Um das Defizit in
der freiwilligen Versicherung
zu verringern, wird der Kreis
der  Versicherten  einge-
schrankt, und das Beitragsvo-
lumen wird erhoht:

1. Beitreten kénnen ab 1.
April 2001 nur noch Personen
im Ausland, die nicht in einem
EU-Staat wohnen und vor
ihrem Wegzug ununterbro-
chen seit mindestens funf Jah-
ren in der AHV/IV versichert
waren. Fir Auslandschwei-
zer/-innen in einem EU-Staat
ist der Beitritt zur freiwilligen
Versicherung noch bis 31.
Marz 2001 moglich.

2. Aufgrund der vorliegen-
den Revision kénnen EU-Blir-
ger/-innen der freiwilligen
Versicherung zu gleichen Be-
dingungen  beitreten  wie
Schweizer-Biirger/-innen. So-
mit passt sich die Revision
dem bilateralen Abkommen

Uber die Personenfreizligig-
keit an.

3. Freiwillig Versicherte, die
in einem EU-Staat wohnen,
kénnen bis 31. Marz 2007 bei
der Versicherung bleiben,
oder, wenn sie alter als
50jahrig sind, bis zum gesetz-
lichen Pensionsalter.

4. Der Beitragssatz far
AHV und IV erhoht sich per
1. Januar 2001 von 9,2 auf
9,8 Prozent. Die sinkende
Beitragsskala (reduzierter
Beitragssatz fur Personen mit
einem Einkommen von ge-
genwadrtig  weniger  als
48300 Franken im Jahr) wird
auf den 1. Januar 2001 auf-
gehoben.

Vorteile

Mit der Revision wird die IV-
Versicherungsklausel  aufge-
hoben. Das bedeutet, dass
Personen, die mindestens ein
Jahr lang Beitrage an die obli-
gatorische Versicherung be-
zahlt haben, Anspruch auf
eine Rente der Invalidenversi-
cherung haben, auch wenn
sie im Zeitpunkt des Eintritts
des Versicherungsfalles nicht
versichert waren.

Nichterwerbstatige Studie-
rende unter 30 Jahren und
nichterwerbstatige  Ehepart-
ner/innen von obligatorisch
Versicherten konnen sich wei-
terhin in der obligatorischen
AHV/IV versichern.

Defizit der freiwilligen
AHV/IV nimmt ab

Die vorgesehenen Massnah-
men durften die jahrlichen
AHV-Ausgaben von Bund und
Kantonen fur die freiwillige
AHV/IV léngerfristig von 36
Mio. auf 6 Mio. Franken redu-
zieren (hauptsachlich  auf-
grund des reduzierten Versi-
chertenkreises). Die Ausga-
ben der AHV sinken von 178
Mio. auf 30 Mio. Franken
jahrlich.

Im Bereich der IV werden
die Ausgaben des Bundes
von 11 Mio. auf 2 Mio. Fran-
ken zurlickgehen. Der Bei-
trag der Kantone sinkt von 4
Mio. Franken auf 1 Mio.
Franken. Die Ausgaben der
IV werden von 30 Mio. Fran-
ken auf 5 Mio. Franken
zurlickgehen.  Bei  diesen
Einsparungen sind jdhrliche
Mehrausgaben von 9 Mio.
Franken aufgrund der Strei-
chung der IV-Versicherungs-
klausel einberechnet.

Insgesamt erlaubt die Revi-
sion langerfristig Einsparun-
gen von jahrlich voraussicht-
lich 117 Mio. Franken. Die
heutigen Gesamtkosten der
freiwilligen AHV/IV betragen
208 Mio. Franken, wovon 59
Mio. durch Beitrage der Versi-
cherten gedeckt werden.

Die Beitragseinnahmen
werden nach Inkraftsetzung
der Revision rasch sinken. Die
Summe der ausbezahlten
Renten wird aber nur allmah-
lich abnehmen, da durch
Beitragszahlung erworbene
AHV/IV-Rentenanspriiche ge-
wahrt bleiben. Die genannten
Einsparungen werden somit
erst langfristig spurbar. Die
Ausgaben sinken nach 20
Jahren um 25 Prozent, nach
30 Jahren um 50 Prozent und
nach 40 Jahren um 75 Pro-
zent. |
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EDK-MITTEILUNGEN

Die Zukunft des Sprachenunterrichts in der Schweiz

pd. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) will in den kom-

menden Jahren eine tiefgreifende Reform des Sprachenunterrichts durchfiihren. Dabei nimmt die

zweite Landessprache eine wichtige Stellung ein. An ihrer Jahresversammlung waren sich die Er-

ziehungsdirektorinnen und -direktoren in 18 von 19 Empfehlungen zum Sprachenunterricht einig.

Einzig das Abstimmungs-Ergebnis zur Frage der Einstiegsfremdsprache war Ausserst knapp. Vor

diesem Hintergrund und da zudem Ende Oktober sowohl eine Kommission des Nationalrates als

auch die Lehrerorganisationen zum Sprachenunterricht Stellung genommen hatten, hat die EDK
darauf verzichtet, die Empfehlungen bereits definitiv zu verabschieden. In den kommenden Mo-
naten wird die EDK das Gespréch mit dem Bund und mit den Sozialpartnern aufnehmen und den

Empfehlungs-Entwurf einer nationalen Konsultation unterziehen.

Die Schweizerische Konferenz
der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK) hat an ihrer Jah-
resversammlung vom 2. und 3.
November 2000 in Montreux
Uber die Empfehlungen zur
Koordination des Sprachenun-
terrichts in der obligatorischen
Schule diskutiert. Im Anschluss
an die Versammlung orientier-
ten der Prasident der EDK, Re-

gierungsrat Hans Ulrich Stock-
ling (SG), die Vize-Prasidentin
der EDK, Staatsratin Martine
Brunschwig Graf (GE), und der
Generalsekretér der EDK, Hans
Ambihl, an einer Pressekonfe-
renz Uber die im Plenum ge-
flihrte Diskussion.

Bei dieser Diskussion wur-
den zwei wesentliche Ent-
wicklungen der vergangenen

Tage miteinbezogen: Ende
Oktober hat sich die Kommis-
sion fur Wissenschaft, Bildung
und Kultur des Nationalrates
(WBK) fir die Parlamentari-
sche Initiative von Nationalrat
D. Berberat ausgesprochen.
Diese sieht vor, in der Verfas-
sung vorzuschreiben, dass
eine Landessprache Einstiegs-
fremdsprache sein muss.

Gemadss dem Bundesgesetz
Uber die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invali-
denvorsorge (BVG) muissen
die Hinterlassenen- und Inva-
lidenrenten der obligatori-
schen Zweiten Séule peri-
odisch dem Index der Konsu-
mentenpreise angepasst
werden. Das Bundesamt fur
Sozialversicherung hat dazu
den entsprechenden Anpas-
sungssatz zu berechnen und
bekanntzugeben. Das BVG
schreibt vor, dass der Teue-
rungsausgleich fir diese Hin-
terlassenen- und Invaliden-
renten der beruflichen Vor-
sorge zum ersten Mal nach
dreijahriger Laufzeit gewahrt
werden muss. Die nachfol-
genden Anpassungen der
BVG-Renten sind mit dem
Anpassungs-Rhythmus  der
AHV gekoppelt. Sie erfolgen
auf den gleichen Zeitpunkt

Ab 1. Januar 2001 werden an die Preisentwicklung angepasst:

HINTERLASSENEN- UND INVALIDENRENTEN DES BVG

Auf den 1. Januar 2001 werden die obligatorischen Hinter-
lassenen- und Invalidenrenten der Zweiten Siule erstmals
an die Preisentwicklung angepasst, welche seit drei Jahren
ausgerichtet werden. Fiir diese Renten, die erstmals 1997
ausbezahlt wurden, betragt der Anpassungssatz 3,6%.

wie die Anpassungen der
AHV-Renten, das heisst in
der Regel alle zwei Jahre.

Erstmalige Anpassung der
laufenden, im Jahr 1997 be-
gonnenen BVG-Renten

Auf den 1. Januar 2001
mussen erstmals diejenigen
obligatorischen  Hinterlasse-
nen- und Invalidenrenten der
dreijahrigen  Preisentwick-
lung angepasst werden, die
im Laufe des Jahres 1997
zum ersten Mal ausgerichtet

wurden. Der Anpassungssatz
fur diese Renten betragt 3,6
Prozent. Wenn die Rente
Uber das vom Gesetz vorge-
schriebene Minimum hinaus-
geht, ist der Teuerungsaus-
gleich nicht obligatorisch,
falls die Gesamtrente hoher
ist als die der Preisentwick-
lung angepasste BVG-Rente.
Die nachfolgenden Anpas-
sungen erfolgen auf den glei-
chen Zeitpunkt wie die An-
passungen der Renten der Al-
ters- und Hinterlassenenversi-
cherung. Auf den 1. Januar
2001 sind deshalb jene Hin-
terlassenen- und Invaliden-
renten, welche vor 1997 zum
ersten Mal ausgerichtet wur-
den, wie folgt anzupassen:

Jahr des Letzte Anpassung Nachfolgende

Rentenbeginns Anpassung am
1.1.2001

1985-1995 1.1.1999 315%

1996 1.1.2000 2,3%

Die BVG-Altersrenten sind der  einrichtung  erlauben.  Der

Preisentwicklung anzupassen,
sofern es die finanziellen
Moglichkeiten der Vorsorge-

Entscheid dartber liegt beim
paritatischen Organ der Vor-
sorgeeinrichtung.
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Zum gleichen Zeitpunkt
haben die Lehrerorganisatio-
nen verlangt, dass ihnen die
Empfehlungen zu einer for-
mellen Vernehmlassung un-
terbreitet werden.

Hoher Konsens

in zentralen Fragen

Bei der Beratung herrschte
hoher Konsens zwischen den
kantonalen Erziehungsdirek-
torinnen und -direktoren, was
zentrale Fragen der beabsich-
tigten Reform des Sprachen-
unterrichts betrifft. 18 der ins-
gesamt 19 Empfehlungen wa-
ren unbestritten.

In folgenden Kernaussagen
der Empfehlungen herrschte
Einigkeit:

e konsequente Foérderung der
ersten Landessprache ab 1.
Primarklasse (d.h. Standard-
deutsch fur die Deutsch-
schweiz);
Vermittlung von ausreichen-
den Kenntnissen in zwei
Fremdsprachen (zweite Lan-
dessprache und Englisch) ab
Primarschulstufe. Der Spra-
chenunterricht soll in erster
Linie Uber die Vorgabe von
Lernzielen gesteuert wer-
den. Der Zeitpunkt der Ein-
fihrung einer Fremdspra-
che wird in diesem Sinne
zweitrangig, denn: in bei-
den Fremdsprachen sollen
bis Ende der obligatorischen
Schulzeit  die  gleichen
sprachlichen Ziele erreicht
werden. Der Unterricht in
der zweiten Landessprache
wird zudem ergdnzt mit
kulturellen Zielen und Inhal-
ten;
e Angebot von weiteren Lan-
dessprachen ab Sekundar-
stufe |.

Alle Veranderungen streben
eine qualitative Verbesserung
des gesamten Sprachenunter-
richts an.

Die Umsetzung dieser
Empfehlungen ist von gros-
ser Tragweite flr die Zukunft
des Schweizer Bildungswe-
sens; sie wird die Kantone
und die verschiedenen Part-
ner im Bildungswesen in den
kommenden Jahren vor eine
grosse Herausforderung stel-
len. In diesem Sinne will sich
die EDK fur die Schaffung ei-
nes nationalen Kompetenz-
zentrums  far  schulisches



Sprachenlernen  einsetzen,
welches die Kantone in die-
ser Aufgabe unterstitzen
soll.

Nicht Englisch oder
Landessprache, sondern
Englisch und Landessprache
Die Frage «Welche Sprache
zuerst?» hatte im Vorfeld der
EDK-Plenarversammlung die
offentliche Diskussion deut-
lich dominiert. Teilweise wur-
de die Diskussion gar auf
«Englisch oder zweite Lan-
dessprache?» reduziert, was
in keiner Weise im Sinn der
Empfehlungen ist. Die wich-
tige Stellung der Landesspra-
chen in einem offiziell vier-
sprachigen Land wurde in
der EDK nie in Frage gestellt.
Die Empfehlungen sehen
denn auch vor, dass in bei-
den Sprachen — unabhéangig
vom Beginn — bis am Ende
der obligatorischen Schulzeit
die gleichen Sprachkenntnis-
se erreicht werden sollen.
Der Prasident der EDK, Re-
gierungsrat  Hans  Ulrich
Stockling, hielt klar fest, dass
gerade gute Kompetenzen in
mehr als einer Fremdsprache
(und nicht eine «Nur-Eng-
lisch-Losung») die Schweizer
Schilerinnen  und Schuler
langfristig bevorteilen wir-
den.

13:12-Ergebnis

bei der Frage zur
Einstiegsfremdsprache

Mit Ausnahme von Empfeh-
lung 6 (Einstiegsfremdspra-
che) wurden am 2. November
alle Empfehlungen von den
kantonalen  Erziehungsdirek-
torinnen und -direktoren ein-
stimmig angenommen.

Eine  Konsultativ-Abstim-
mung zur Frage der Einstiegs-
fremdsprache hatte eine aus-
serst knappe Mehrheit zugun-
sten des Antrages «zweite
Landessprache als Einstiegs-
fremdsprache» ergeben. 13
Kantonsvertreterinnen und -
vertreter sprachen sich far die-
se Losung aus. 12 Kantone
unterstiitzten den  Antrag
«Wahlfreiheit bezlglich erster
Fremdsprache und Koordina-
tion Uber regional einheitliche
Losungen».

Dieses Ergebnis kann nicht
Grundlage fur eine tragféhige
Empfehlung sein.

EDK/EDI/BSV

Weiteres Vorgehen
Angesichts dieser Ausgangsla-
ge — insbesondere aufgrund
der dusserst knappen Ergeb-
nisse bei der Konsultativ-Ab-
stimmung in der EDK selber
und aufgrund der Vorstosse
im Bundesparlament - hat
sich die EDK an ihrer Jahres-
versammlung flr folgendes
Vorgehen entschieden:
— Der Text der Empfehlungen
wird als Grundlage der EDK

flr eine nationale Konsulta-
tion verabschiedet.

— Im Rahmen dieses Konsulta-
tionsprozesses nimmt die
EDK das Gesprach mit den
Bundesorganen auf. Der
Konsultationsprozess bein-
haltet auch die Vernehmlas-
sung bei den Lehrerorgani-
sationen.

— Dabei wird es der EDK dar-
um gehen, die Inhalte der
Empfehlungen zu erkldren

und die noch offenen Fra-
gen zu diskutieren.

— Die Kantone werden er-
sucht, bis zum Abschluss
des Konsultationsprozes-
ses allfallige Umsetzungs-
massnahmen lediglich
auf Versuchsbasis zu tref-
fen.

— Der formelle Erlass der Emp-
fehlungen im Sinne des
Schulkonkordats  soll  bis
Mitte 2001 erfolgen.

Interkantonale Anerkennung der Hochschul-
diplome in Logopddie und Psychomotoriktherapie

Die Ausbildungen in Logopadie und Psychomotoriktherapie sollen zukiinftig in der
Schweiz vereinheitlicht werden und ihre Anerkennung soll gesamtschweizerisch geregelt
werden. Die EDK (Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz) hat ein gemeinsames
Reglement fiir diese Berufe verabschiedet und somit einen weiteren Beitrag zur Verein-
heitlichung der Ausbildungsgange im padagogisch-therapeutischen Bereich geleistet.

Logopdadinnen und Logopa-
den behandeln Kinder mit
Sprach- oder Kommunika-
tionsstorungen.  Therapeu-
tinnen und Therapeuten in
Psychomotorik beschaftigen
sich mit Kindern, bei denen
psychomotorische Entwick-
lungsstérungen oder Behin-
derungen festgestellt wer-
den. Bisher waren die Ausbil-
dungen fur diese Berufe in
der Schweiz recht unter-
schiedlich und ihre Anerken-
nung kantonal oder regional
geregelt.

An ihrer Jahresversamm-
lung vom 3. November 2000
in Montreux hat die EDK ein
gemeinsames Reglement Uber
die Anerkennung der Hoch-
schuldiplome in Logopédie
und in Psychomotoriktherapie
verabschiedet. Neu ist, dass
diese Ausbildungen zukiinftig
generell an Hochschulen erfol-
gen sollen. Neu werden mit
dem gemeinsamen Reglement
zudem bestimmte «Regeln»
fur die beiden Ausbildungs-
gange vorgegeben.

Diese Regeln betreffen Aus-
bildungsmerkmale (Inhalte der
Ausbildung, Praktikumsanfor-
derungen...), Dauer der Ausbil-
dung (mindestens 3 Jahre),
Zulassungsvoraussetzungen (in
der Regel Matura, Lehrdiplom
oder weitere), Qualifikation der
Dozentinnen und Dozenten

usw. Wenn eine Schule die vor-
gegebenen  Mindestanforde-
rungen erflllt, kann sie Diplo-
me mit interkantonaler Aner-
kennung verleihen; wenn eine
Schule diese Vorgaben nicht
erfillt, kann sie — wie bisher —
(bloss) ein kantonales oder
regional gultiges Diplom abge-
ben. Auch wenn vieles geregelt
wird, lassen die Vorgaben den
einzelnen Hochschulen doch
einen bestimmten Spielraum
offen.

Nach der gemeinsamen An-
erkennung der Lehrdiplome
fur die Vorschulstufe und Pri-
marstufe sowie der interkanto-
nalen Anerkennung weiterer
Diplome fur Lehrberufe kann
die Verabschiedung dieses
Reglements als weiterer erfolg-
reicher Schritt hin auf eine
gesamtschweizerische Verein-
heitlichung der Ausbildungs-
gdnge und Anerkennungsver-
fahren in diesem Bereich ge-
wertet werden.

EDI-Medienmitteilung

Anpassung der Renten der obli-
gatorischen Unfallversicherung
an die Teuerung per 1. Januar

Der Bundesrat hat beschlos-
sen, den Bezligern von Invali-
den- und Hinterlassenenren-
ten der obligatorischen Un-
fallversicherung ab 1. Januar
2001 eine Teuerungszulage
von 3,5 Prozent zu ge-
wdhren. Er trdgt damit der
Anpassung der Renten der
Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHV) auf den
gleichen  Zeitpunkt  Rech-
nung. Seit der Anderung des
Gesetzes liber die Unfallversi-
cherung (UVG) vom 13. De-
zember 1991 werden die
Renten der obligatorischen

Unfallversicherung auf den
gleichen Zeitpunkt wie die
Renten der AHV der Teue-
rung angepasst.

Die Anpassung betrifft
grundsatzlich alle bestehen-
den Renten, einschliesslich je-
ner, die von der Schweizeri-
schen Unfallversicherungsan-
stalt (SUVA) nach altem Recht
ausgerichtet werden. Flr Ren-
ten allerdings, die erstmals
nach dem 1. Januar 1999 —
nach der letzten Teuerungsan-
passung also — ausgerichtet
wurden, gilt eine besondere
Berechnungstabelle. | |

Fachzeitschrift Heim  12/2000 ®



In der Rubrik «Aus den Kanto-
nen» werden Meldungen der
Tagespresse ausgewertet, die
das schweizerische Heimwesen
betreffen. Die Grundlage fur
diese Auswertung bildet der
Presseausschnittdienst «Argus».

Redaktionelle Betreuung:
Karin Durr

UFGEFALLEN -
UFGEPICKT

s Jubilden

10 Jahre: Alters- und Pflege-
heim zur Rose, Reichenburg.
Casa Sorriso, Tenero. Alters-
pflegeheim Brunnmatt, Wan-
gen. Wohnheim Grlinegg, So-
lothurn.

15 Jahre: Wohngemeinschaft
Arche, Hochwald/ Dornach.
20 Jahre: Alters- und Pflege-
heim Madle, Pratteln. Auf-
fang- und Ubergangshaus
Haus Felsenau, Bern. Alters-
und Pflegeheim Siebnen, Sieb-
nen. Casa picor, Mendrisio.
25 Jahre: IV-Wohn- und The-
rapieheim Stiftung Sonnhalde,
Munchwilen.  Wohn- und
Blrozentrum fir Kérperbehin-
derte, Reinach. Alterszentrum
Wisli, Richterswil. Alters- und
Pflegeheim Sonnmatt, Thun.
125 Jahre: Altersheim Hof-
matt, Arth.

Schweiz: Vernehmlassung.
ZukUnftig sollen die Kantons-
grenzen keine Hindernisse
mehr fir die Wahl der optima-
len Therapie darstellen. Dies
fordert die Konferenz der
kantonalen  Sozialdirektoren
(SODK) im Vorfeld der Revisi-
on der interkantonalen Heim-
vereinbarungen. Mit dieser
Forderung l6ste die SODK ein
Vernehmlassungsverfahren aus.
Die Frist dazu dauert bis Ende
Januar 2001. sda

N Aargau

Déttingen: Tagesbetreuungs-
statte. Das regionale Alters-
heim Unteres Aaretal erwei-
tert sein Angebot mit der Ein-
fuhrung einer Tagesbetreu-
ungsstdtte. Senioren und Se-
niorinnen, die Aufsicht oder
Pflege benotigen, kénnen ab
November tagstiber zur Be-
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treuung, Pflege oder auch fe-
rienhalber in das Altersheim.
Die Botschaft

Niederlenz: Legat. Dem Al-
ters- und Pflegeheim am Hun-
geligraben ist ein Legat von
167000 Franken zugespro-
chen worden. Das Geld wird
in die bereits abgeschlossene
Erweiterung des Alters- und
Pflegeheims fliessen.
Aargauer Zeitung

EmmN Baselland

Langenbruck: Einweihung.
Das Wohn- und Werkheim
«Sonnmatt» wurde einge-
weiht. Baselldndische Zeitung

Riehen: Checkiibergabe. Der
Kiwanis-Club  Riehen unter-
sttzt den regionalen Verein
«Wohnen flr Korperbehinder-
te» mit einer Geldspende von
25 000 Franken. Das Geld wird
in den Umbau von behinder-
tengerechten Wohnungen in-
vestiert. Baselldndische Zeitung

Mit der Umwelt rechnen

Zehn Baselbieter Alters-
und Pflegeheime reduzie-
ren ihre Abfalle und sparen
so bares Geld. Das Alters-
heim Madle rief dieses Projekt
1996 ins Leben, worauf sich
nach vielversprechenden Re-
sultaten weitere zehn Heime
zur Teilnahme entschlossen.
Unter der Leitung des Amtes
fir Umweltschutz und Energie
erarbeiteten die Heime rund
700 Massnahmen, um die
Abfallmenge zu reduzieren.
Durch die enge Zusammen-
arbeit auch in den Heimen,
konnte so die zu verbrennen-
de Kehrichtmenge im Schnitt
um 35% reduziert werden.Die
Verminderung der Abfallmen-
ge ist nicht nur auf die besse-
re Trennung des Mills, son-
dern auch auf dessen Vermei-
dung zurlickzuftihren. Die
Entsorgungskosten  nahmen
im Schnitt um 35% ab, was
fiir die Heime zusammenge-
zahlt einen Betrag von 40 000
bis 50000 Franken ausmacht.
Die Materialkosten haben sich
durch den geringeren Ver-
brauch zusammengezahlt gar
um 200000 bis 400 000 Fran-
ken reduziert. Auch in den
Kiichen konnte mit einfachen
Massnahmen wie z.B. die Ein-

fihrung von verschiedenen
Portionengrossen, das Umstel-
len von Tellerservice auf
Schopfdienst oder die bessere
Auslastung der Geschirrspil-
maschine die Kosten reduziert
werden. Doch der Aufwand
fur dieses Projekt war gross,
so wurde der im Voraus be-
rechnete  Zeitaufwand von
funf bis sechs Tagen pro Per-
son der Projektgruppe bei
weitem Uberschritten.

gv swiss / Baselbieter Zeitung

N Bern

Steffisburg:  Sozial-Oskar.
Der Thuner Sozial-Oskar die-
ses Jahres geht an das Alters-
heim Glockenthal. Der Preis
ist auf 5000 Franken dotiert.
Ausgezeichnet wird das Heim
daftir, dass es immer wieder
Menschen mit einer psychi-
schen Behinderung anstellt.
Insgesamt sind 7 der 48 Mitar-
beitenden des Altersheims
psychisch behindert.

Der Bund

Uetendorf: Spatenstich. Nach
einer 12-jdhrigen Planungs-
phase fand der Spatenstich
fur den Erweiterungs- und Er-
neuerungsbau des Alters-
heims Turmhuus statt. Es sol-
len 28 zusatzliche Zimmer und
sieben Alterswohnungen ge-
baut werden.

Berner Oberldnder

mmmm Genf

Kanton: Schwarzmalerei?
In den 52 Alters- und Pflege-
heimen des Kantons wird am
Anschlag gearbeitet. Gewerk-
schaften und Arbeitgeber for-
dern deshalb hundert zusatz-
liche Stellen. Eine Ankundi-
gung des kantonalen Sozial-
und Gesundheitsdepartements
sorgte deshalb mit ihrer Er-
klarung, die Stellenzahl der
Heime flr das Jahr 2001 auf
dem momentanen Stand ein-
zufrieren, fur Aufsehen. Defi-
nitiv wird dartber bei der Dis-
kussion des Budgets 2001 im
Grossen Rat entschieden. sda

Genf: Direktorenléhne. Die
Genfer Regierung droht sechs
Direktoren von Alters- und
Pflegeheimen mit Anzeigen.

Diese erfolgen, falls die Direk-
toren ihre Lohne nich dem Ge-
setz anpassen und somit her-
unterschrauben. In Genf wur-
de die Funktion der Alters-
und Pflegeheimedirektoren ei-
ner Uberpriifung unterzogen,
was zu einer neuen Klassifizie-
rung je nach Grosse der Hei-
me flhrte. Eigentlich hatten
so die Direktorernléhne der
besagten sechs schon per Juli
geschmalert werden sollen.
sda

mmms Graubiinden

Kanton: Weiterhin 50%.
Der Grosse Rat hat die Teilrevi-
sion des Krankenpflegegeset-
zes gutgeheissen. Dabei setz-
ten sich die Gemeindevertre-
ter mit ihrer Forderung nach
einem 50%-Kostenanteil des
Kantons an Neu-, Um- und Er-
weiterungsbauten im Bereich
der Alters- und Pflegeheime
durch. Die Regierung hatte im
Sinne einer flexibleren Losung
ktnftig nur noch zwischen 30
bis 50% an die anrechenba-
ren Kosten Ubernehmen wol-
len. Schweizer Baublatt

Kanton: Neues Finanzie-
rungsmodell. Die Teilrevision
des Gesetzes Uber die Forde-
rung der Krankenpflege bein-
haltet eine Neuorientierung
der Alterspolitik. Die Pflege
und Betreuung von betagten
und pflegebedurftigen Men-
schen soll neu bewilligungs-
pflichtig werden. Auch wird
ein neues Finanzierungmodell
eingeftihrt, welches einkom-
mens- und vermogensunab-
hangig ist. Es sollen grund-
satzlich Tarife erhoben wer-
den, welche nach der Pflege-
bedurftigkeit abgestuft wer-
den. Gegenlber der bisheri-
gen Tarifgestaltung soll vor al-
lem der Mittelstand entlastet
werden. Neben den Leistun-
gen der AHV und der Kran-
kenkassen sorgen weitere
flankierende Massnahmen da-
fur, dass jede pflege- und be-
treuungsbedurftige Person die
notigen Leistungen bezahlen
kann. Davoser Zeitung

Trimmis: Gott hilft. Das Kin-
derheim «Gott hilft» will sich
den BedUrfnissen der Zeit an-
passen. Der Altbau wird sa-



WINDOWS

Mit der Windows-Software «Hasys», dem speziellen
Softwarepaket fUr die Heimadministration haben wir fUr Sie die
Losung. Diese Software wurde in Zusammenarbeit mit
Sonderschulheimen entwickelt.

Es umfasst die Module:

e Basis-Modul mit
— Stammdatenverwaltung
— Leistungserfassung
— Kostenverrechnung / Fakturierung
— IV-konformer Sammelrechnung
— Statistiken

e Debitorenbuchhaltung

e Spendenverwaltung

e Artikelfakturierung

e Anamnese

e Finanzbuchhaltung
— Hauptbuch
— Ubernahme aus Debitoren-Buchhaltung
— Mahnwesen
— Kreditorenbuchhaltung/Zahlungswesen
— Kostenrechnung

e Lohnbuchhaltung
— Personalstammverwaltung
— Lohnabrechnung
— AHV-/ALV-/SUVA-/BVG-Abrechnungen
— Quellensteuerabrechnung
— Lohnausweise
— Ubernahme Daten FIBU

Dazu bieten wir eine umfassende Unterstltzung
in bezug auf Einfihrung und Betreuung der Losung,
Hardwareberatung und Lieferung inklusive Netzwerk an.

_<03>< ______________________________________________________________________ 2

O Bitte rufen Sie uns an, Tel.
@ Senden Sie uns lhre Dokumentation
@ Wir méchten einen Termin flr eine VorfUhrung

Name:

Adresse:

ATO Verkauf AG

Blumensteinstrasse 2
Postfach 528
3000 Bemn

y lelefon 031 306 66 33
Telefax 031 306 66 30
eMail info@atovk.ch
Homepage www.atovk.ch
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niert, und die Mitarbeitenden
erhalten ein neues Wohnhaus.
Die Bauarbeiten wurden be-
reits aufgenommen. Das Kin-
derheim bietet Kindern und
Jugendlichen  aus  sozial
schwierigen Verhaltnissen ein
langerfristiges Zuhause.

Die Stidostschweiz

. Luzern

Emmen: Umbau. Die Stimm-
birgerinnen und Stimmbdr-
ger bewilligten den Sanie-
rungs- und Umbaukredit fur
das Betagtenzentrum Alp.
Vierbettzimmer wird es dort
bald nicht mehr geben, be-
gannen die Umbauarbeiten
doch in diesem Monat.

Neue Luzerner Zeitung

. Schwyz

Wangen: Mehr Platz. Ein
neuer Pavillon flr Therapie
und Werken soll der Raumnot
im Behindertenwohnheim
Hofli in Wangen entgegenwir-
ken. Zuktnftig mussen die Be-
wohner des Hofli nun nicht
mehr auswarts zur Arbeit ge-
hen. Der Baubeginn war Mitte
Oktober.

Neue Schwyzer Zeitung

== Solothurn

Gempen: Stromverbrauch
halbiert. Die Gebaude des
Wohn-  und  Schulheims

«Sonnhalde» werden seit Mai
dieses Jahres mit Warme und
Strom aus einem propangas-
betriebenen  Blockheizkraft-
werk versorgt. Mit dieser in-
novativen Technologie konn-
ten die Stromkosten halbiert
werden. Durch die Einsparun-
gen ist es moglich, die Anlage
in weniger als sieben Jahren
zu amortisieren. HausTech

s St. Gallen

Kanton: Betriebsbewilligun-
gen. Nach dem Skandal im
Kinderheim Bild und den dar-
aus gezogenen Lehren, ver-
pflichtet eine neue Verord-
nung alle Kinder- und Jugend-
heime, sich vom Kanton be-
willigen zu lassen. Zu den Kin-
der- und Jugendheimen zdh-
len auch die privaten Schul-

carpetsale

Der direkte Draht zu unseren
Restposten ab Fabrik in
Langenthal und «Pipeline»
fiir Teppiche zu unglaublichen
Preisen.

St. Urbanstrasse 21

4900 Langenthal
Offnungszeiten:

Samstag 09-12 Uhr

Infoline: 0041 (0)62 919 86 86

RUCKSTOUHNL

internate. Diese werden vom
Erziehungsrat  beaufsichtigt.
Der hat nunmehr Uber das
Vorgehen bei den bestehen-
den Internaten Beschluss ge-
fasst: Alle mussen eine rlck-
wirkende Bewilligung einho-
len. Jedes Internat hat ein
Konzept vorzulegen, das als
Grundlage fur die Betriebsbe-
willigung dient.

St. Galler Nachrichten

Uznach: Spende. Das Kinder-
heim Speerblick bekam vom
Samariterverein ein Geldge-
schenk von 2000 Franken.
Das Geld stammt aus den Ein-
nahmen des Septembermark-
tes. Linth Zeitung

mmmm Thurgau

Berg: Neue Fiihrung. Das Al-
ters- und Pflegeheim Schloss
Berg wird neu von der CD
Holding AG aus Wattwil ge-
fuhrt. Die Holding ist die Mut-
tergesellschaft der gréssten
privaten, nicht subventionier-
ten Heim-Gruppe in der
Schweiz. 17 Heime stehen be-
reits unter der Leitung der CD
Holding. Thurgauer Tagblatt

mmm \Vallis

Die Spitaler im Kanton Wal-
lis sind halb leer und die Al-
tersheime platzen aus allen
Nahten.

Eine Umfrage in einigen
Oberwalliser Altersheimen
zeigt: Die Heime sind auf
die letzten Platze besetzt
und die Wartelisten der
Seniorinnen, die ins Alters-
heim wollen, werden im-
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mer langer. Im Schnitt rech-
net man gesamtschweizerisch
mit 5,3 Alters- und Pflege-
heimbetten pro 100 Einwoh-
ner. In der Region Brig-Glis
sind es 3,5 Betten auf 100 Ein-
wohner. Trotzdem warnt das
zustandige Departement vor
dem ziellosen Bau neuer
Altersheime. Gerade in den
Oberwalliser Spitdlern ist ge-
ntgend Platz vorhanden, um
pflegebedtirftige &ltere Men-
schen aufzunehmen. Diese
Losung ist nicht nur weitaus
kostenglinstiger, sondern hat
auch den Vorteil, dass die not-
wendige Infrastruktur und ge-
schultes Personal zur Pflege
der dltern Menschen vorhan-
den sind. Demnachst soll mit
einem Pilotprojekt im Briger
Spital gestartet werden.

Rote Anneliese

. Ziirich

Kanton: Dement. Der Ge-
sundheitsdirektor regte an,
dass in Zukunft spezielle Hei-
me fur demenzkranke Men-
schen geschaffen  werden

AUS DEN KANTONEN

mussen. Unter der durch die
hohere Lebenserwartung stan-
dig ansteigende Anzahl alter
Menschen gebe es auch
immer mehr dementkranke
Menschen. Das flihre zu Pro-
blemen in den Altersheimen,
welche so einen immer gros-
ser werdenden Anteil an de-
menten Patienten zu betreuen
haben. Markus Durr skizzierte
ein Heim fir demente Patien-
ten, das sich als eine Mi-
schung zwischen einem Spital,
einer psychiatrischen  Klinik
und einem Altersheim be-
schreiben lasst.

Willisauer Bote

Zirich: Austausch. Ziel des
internationalen Austauschpro-
grammes fur vitale Seniorin-
nen und Senioren ist es, eine
andere Kultur und deren
landesuibliche Begebenheiten
kennenzulernen. Die Wert-
schatzung der alteren Men-
schen und der damit verbun-
dene Aufbau von Selbstbe-
wusstsein sind weitere Ziele
des Programms.  Kontakt-
adresse fur die Schweiz ist das
Altersheim Klusplatz.
Krankenpflege

_

A conto
zukunft!

Keine Buchung
ohne Beleg.

Keine Buchung chne
Gegenbuchung.

Soweit die Wirklichkeit
der doppelten
Buchhaltung.

Kein Kredit ohne
soziale Gestaltbarkeit.

Keine Anlage ohne
Bericht tiber ihre
Wirksamkeit.

Soweit die Wirklichkeit
der PUK.

Jede Buchung bei der
PUK hat ihre Gegen-
buchung im Leben
draussen.

Dort investieren wir
das Vorsorgekapital
schon heute in Projekte
fir die Zukunft.

Sie kénnen
dabei sein -
wir informieren
Sie gerne.

Talweg 14
Telefon 031 922 28 22 Fax 031 921 66 59

Gemeinschaftsstiftung
Pensionskasse

fur Unternehmer, Kunstler
und Freischaffende.

Postfach 1680 3083 Ittigen

Anerkennung von Kompetenzen und
Qualifikationen:

AUFBAU EINER NATIONALEN
KOORDINATIONSGRUPPE

Die formelle Anerkennung individueller Kompetenzen
umfasst die Beurteilung und Bewertung von ausgewiese-
nen beruflichen und ausserberuflichen Leistungen und
deren Umsetzung in Qualifikationen. Formelle Anerken-
nungen sind Grundlage fur die berufliche Flexibilitat und
Mobilitat, fir den erleichterten Zugang zu Bildungsgan-
gen und Arbeitsplatzen.

Am 19. September 2000 griindeten drei Institutionen in
Bern eine Koordinationsgruppe, die sich auf nationaler
Ebene kinftig mit diesen Fragen beschaftigt. Unter der
Bezeichnung VALIDA engagieren sich die Gesellschaft
CH-Q (Schweizerisches  Qualifikationsprogramm  zur
Berufslaufbahn), die CORTAB (Commission romande et
tessinoise pour l'accreditation du bilan) und die ARRA
(Association romande pour la reconnaissance des acquis)
gemeinsam fur die Harmonisierung der Verfahren und
Praktiken zur Validierung und Anerkennung individueller
Kompetenzen. Zu diesem Zweck wird VALIDA Partner-
schaften eingehen mit Gremien, die in der Schweiz fir die
Qualitatssicherung der Berufsbildung und der modulari-
sierten Weiterbildung zustandig sind.

Die Mitglieder von VALIDA vertreten die verschiedenen
Landesregionen, die Bereiche der Grundbildung, Weiter-
bildung und Berufs- und Laufbahnberatung. Ebenfalls
vertreten sind die Arbeitsamter sowie das Bundesamt fur
Berufsbildung und Technologie (BBT).

e Zu den ersten Aufgaben gehort die Festlegung von Kri-
terien fur Institutionen, die Anerkennungsverfahren
durchfihren. Damit soll eine grossere Transparenz im
Dienste der Kunden gewahrleistet werden.

e In einem zweiten Schritt ist die Erarbeitung von Refe-

renz-Systemen  (Berufsprofile/Kompetenzprofile)  fur
Gleichwertigkeitstiberprifungen und  Validierungen
informell erworbener Lernleistungen vorgesehen.

e Schliesslich kann VALIDA auch beigezogen werden flr
die Beurteilung von Projekten, die der Bund im genann-
ten Fachbereich finanziert.

Erster Prasident von VALIDA ist Grégoire Evéquoz, Leiter
der Berufs- und Laufbahnberatung des Kantons Genf, er-
ster Vize-Prasident ist Ruedi Winkler, Direktor des Arbeits-
amtes der Stadt Zdrich.

Grégoire Evéquoz, Prasident OOFP

6, rue Prévost-Martin, Case postale 457, 1211 Geneve 4
Tel. 022/705 02 22, Fax 022/328 06 66

e-mail: gregoire.evequoz@etat.ge.ch

Ruedi Winkler, Vize-Prasident Arbeitsamt

der Stadt Zurich

Ausstellungsstrasse 88, Postfach, 8031 Zurich
Tel. 01/447 16 15, Fax 01/447 16 27

e-mail: ruedi.winkler@arba.stzh.ch

B Fachzeitschrift Heim  12/2000




	Nachrichten : wohin man geht... : Schulen und Kurse : die Alternative : Diplomierung : "Zürcher Heilpädagogik" : Mitteilungen der AHV/IV : EDK-Mitteilungen : EDK/EDI/BSV : aus den Kantonen

